
— gründliche ökonomische Analysentätigkeit,
— schnelle und aussagekräftige Kostenkontrolle und Er

gebnisrechnungen,
— unverzügliche und präzise Information der verantwort

lichen Leitungsorgane bei vollständiger Beachtung aller 
wichtigen Seiten des Reproduktionsprozesses,

— sachliche Qualifizierung der Kontrolltätigkeit, vor allem 
im Hinblick auf den technisch-wissenschaftlichen Höchst
stand und auf den volkswirtschaftlichen Nutzeffekt,

— Entwicklung und umfassende Anwendung neuer For
men der öffentlichen Massenkontrolle (z. B. die Verteidi
gung von Plänen, Projekten, F- und E-Themen usw., die 
ehrenamtliche Mitarbeit breiter Bevölkerungskreise an 
der gesellschaftlichen Kontrolle usw.).
Um eine bestmögliche Wirkung des Systems ökonomi

scher Hebel zu gewährleisten, muß die gesellschaftliche 
Kontrolle die Übereinstimmung zwischen den gesellschaft
lichen Erfordernissen und den Planaufgaben und der Wir
kung ökonomischer Hebel sichern, gute Erfahrungen ver
allgemeinern und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmun
gen und Normen auf decken bzw. verhindern.

Die Leitung nach dem Produktionsprinzip erfordert drin
gend, daß der verantwortliche Leiter alle Hinweise, Er
gebnisse und Auflagen der Kontrollorgane enthält und sie 
zur Sicherung der Planerfüllung anwendet. Dies erfordert 
eine Veränderung der bislang noch vorhandenen Praxis 
einer ressortmäßigen Kontrolle, die als isolierte Kontrolle 
zwangsläufig unvollkommen bleibt und damit ihre Wirk
samkeit als Instrument der Leitungstätigkeit einschränkt 
und unrationelle Doppelarbeit hervorruft. Es ist notwen
dig, eine exakte Festlegung über die Aufgaben zu treffen, 
die die staatlichen und Wirtschaftsführungsorgane bei der 
Durchführung der Kontrolle, insbesondere der Kontrolle 
durch die Mark, haben. Es muß hierdurch gesichert wer
den, daß die Kontrolle zu einem festen Bestandteil der 
wissenschaftlichen Führungstätigkeit wird. Dabei ist klar, 
daß die mit dem ökonomischen System der Planung und 
Leitung verbundene Festigung der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den WB und Betrieben alle Kontroll
organe einschließlich der Finanzorgane und der Banken 
verpflichtet, neue Methoden und Formen der ökonomischen 
Kontrolle anzuwenden.
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